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Stand 20.11.2015 
 

Klarstellungen der Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 KHG zur 
Fallpauschalenvereinbarung 2016 (FPV 2016) 

 
1. Fallzählung bei Fallpauschalen für teilstationäre Leistungen 
 
 Bei der Abrechnung von tagesbezogenen teilstationären Fallpauschalen wird  

gemäß § 8 Abs. 1 Satz 4 für jeden Patienten, der wegen derselben Erkrankung 
regelmäßig oder mehrfach behandelt wird, je Quartal ein Fall gezählt. Dagegen 
ist zur sachgerechten Ermittlung der Summe der effektiven Bewertungsrelationen 
im Abschnitt E1 als Fallzahl (Anzahl der DRG) in Spalte 2 die Anzahl der einzeln 
berechenbaren tagesbezogenen Fallpauschalen auszuweisen. Dadurch ergeben 
sich bzgl. der mit teilstationären Fallpauschalen abgegoltenen Leistungen 
unterschiedliche Fallzahlen.  

 
2. Anwendung der Beurlaubungsregelung 
 
 Die Vorgaben zur Beurlaubung finden keine Anwendung bei onkologischen 

Behandlungszyklen, bei denen eine medizinisch sinnvolle Vorgehensweise mit 
mehreren geplanten Aufenthalten zu Grunde liegt. Es handelt sich in diesen 
Fällen um einzelne abgeschlossene Behandlungen, die durch eine reguläre 
Entlassung beendet werden. 

 
3. Abrechnung teilstationärer Leistungen in Verbindung mit Fallzusammen-

führungen 
 
 Werden zwischen zwei vollstationären Krankenhausaufenthalten, die gemäß § 2 

Abs. 4 zu einem Fall zusammenzuführen sind, teilstationäre Leistungen erbracht, 
so ist für die Anwendung von § 6 Abs. 2 Satz 1 die mittlere Verweildauer der 
Fallpauschale zu Grunde legen, die sich aus der DRG-Fallpauschale des 
zusammengefassten Falls gemäß § 2 Abs. 4 ergibt. 

 
4. Hinweise zur Erläuterung der Regelung nach § 3 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 

FPV 2016 „Kombinierte Fallzusammenführung“ (siehe Anlage 1) 
 
5. Eingruppierung und Fallzählung bei tagesbezogenen Entgelten für die teil-

stationäre geriatrische Komplexbehandlung (A90A und A90B) 
 

Zur Ermittlung von tagesbezogenen Entgelten für die unbewerteten teilstationären 
Leistungen A90A Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende 
Behandlung und A90B Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbe-
handlung aus Anlage 3b sind die teilstationären Behandlungstage jeweils einzeln 
einzugruppieren. Werden für einen Patienten, der wegen derselben Erkrankung 
regelmäßig oder mehrfach behandelt wird, in einem Quartal sowohl 
tagesbezogene Entgelte für die A90A als auch für die A90B abgerechnet, wird 
insgesamt nur ein Fall im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b FPV 2016 
gezählt. 
 
 
 



  2 von 3 
 

 
6. Abrechnung von Neugeborenen-Fallpauschalen  
 

Die besonderen Vorschriften zur Abrechnung von Fallpauschalen für 
Neugeborene nach § 1 Abs. 5 finden nur Anwendung, sofern die Geburt 
Bestandteil des Krankenhausaufenthalts ist. Liegt hingegen eine (Wieder-) 
Aufnahme oder Rückverlegung des Neugeborenen vor, sind die besonderen 
Vorschriften nach § 1 Abs. 5 nicht zu berücksichtigen. 

 
7. Fristenberechnung bei Wiederaufnahmen und Rückverlegungen  
 

Die jeweils nach § 2 Abs. 1 bis 3 maßgebliche Frist (obere Grenzverweildauer 
bzw. 30 Kalendertage) für Fallzusammenführungen bei Wiederaufnahmen 
beginnt mit dem Tag der Aufnahme, d. h. der Aufnahmetag wird bei der 
Fristberechnung mit einbezogen. Gleiches gilt für den Tag der Entlassung bei der 
Regelung zur Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 Satz 1.  

 
8. Explizite Ein-Belegungstag-DRGs: 
 

Als explizite Ein-Belegungstag-DRGs im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 5 gelten: 
 
A60D, B60B, B70I, E02D, E64D, F62C, I66C, I68E, J68A, J68B, K63C, K63D, 
L70A, L70B, L71Z, N09A, R65A, R65B, S60Z, T60G, U60A, U60B, Y63Z 

 
9. Abrechnung des Zuschlags für Begleitpersonen bei gesunder Mutter und 

krankheitsbedingt behandlungsbedürftigem Neugeborenen gemäß § 1 Abs. 
5 Satz 9: 

 
Erfolgt ein Verbleib der gesunden Mutter aufgrund des krankheitsbedingt 
behandlungsbedürftigen Neugeborenen, so ist der gemäß § 1 Abs. 5 Satz 9 
abrechenbare Zuschlag für Begleitpersonen auf der Rechnung des 
Neugeborenen auszuweisen. 
 

10. Fallzusammenführung bei Aufenthalten mit nur einem Belegungstag 
 
Sind zwei Aufenthalte an unterschiedlichen Tagen mit einem jeweils nur 
eintägigen Aufenthalt (das heißt die Entlassung fällt auf den gleichen Tag wie die 
Aufnahme oder den Folgetag) zusammenzuführen, so ist für den 
zusammengeführten Aufenthalt eine Verweildauer von 2 Belegungstagen zu 
zählen. Abweichend hiervon ergibt sich bei der Zusammenführung von zwei 
Fällen, deren Aufnahmen auf den gleichen Kalendertag fallen, eine Verweildauer 
von einem Belegungstag. 
 

11. Behandlung in einer Haupt- und Belegabteilung an einem Tag 
 
§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend, wenn bei einer Gesamtbehandlungs-
dauer von einem Belegungstag die Behandlung sowohl in der Haupt- als auch in 
der Belegabteilung erfolgt. 
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12. Stationäre Voruntersuchung bei möglichen Lebendspendern 
 
Stationär notwendige Voruntersuchungen bei möglichen Lebendspendern, die im 
Hinblick auf die Transplantation bei einem Transplantatempfänger durchgeführt 
werden, sind auch dann mit der DRG Z66Z abrechenbar, wenn es tatsächlich zu 
einer Lebendspende kommt. Die Vorgaben des § 2 bleiben davon unberührt. 
 

13. Abrechnung von gesunden Neugeborenen bei behandlungsbedürftiger 
Mutter 
 
Wird ein gesundes Neugeborenes aufgrund einer behandlungsbedürftigen Mutter 
in einem Krankenhaus, in dem die Geburt nicht stattgefunden hat, mit 
aufgenommen, so ist für das Neugeborene im aufnehmenden Krankenhaus ein 
eigenständiger Fall zu bilden, der über eine gesonderte Fallpauschale 
abzurechnen ist. 
 


